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AMTLICHE NACHRICHTEN 
LANDTAGS- UND BEZIRKSWAHL AM 14.10.2018 
 
B r i e f w a h l 
                                                                                   
Die Briefwahlunterlagen können noch bis Freitag, 12.10.2018, 15.00 Uhr, beim 
Wahlamt der Gemeinde Aicha vorm Wald im Rathaus, Hofmarkstraße 2, 94529 Aicha 
vorm Wald, Zimmer 1, Tel.: 08544/9630-22 beantragt und abgeholt werden. 

Die Wahlbriefe müssen spätestens  bis Sonntag, 14. September 2018, 18.00 Uhr, bei 
der Gemeinde Aicha vorm Wald (Briefkasten Rathaus) eingegangen sein. 

Achtung  

Nur noch 1 Stimmbezirk im Rathaus, Sitzungssaal 

Wie schon bei der Bundestagswahl 2017, wird auch für diese Wahl nur noch 

ein Stimmbezirk für die gesamte Gemeinde   gebildet. 

Der Wahlraum befindet sich im  

Rathaus Aicha vorm Wald, Sitzungssaal.  

Die Änderung wurde notwendig, da das Briefwahlaufkommen stetig zunimmt und 
dadurch eine Aufteilung auf mehrere Stimmbezirke den Anforderungen an das 
Wahlgeheimnis nicht mehr gerecht wird.      
Wir bitten die Wahlberechtigten um Beachtung. 
        Gemeindeamt  
        Aicha vorm Wald 

-  -  - 

ÖFFENTLICHE GEMEINDERATSSITZUNG 
 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Donnerstag, den 11. Oktober 2018,  
um 19.00 Uhr, im Rathaus, Sitzungssaal, statt. 
        Gemeindeamt  

Aicha vorm Wald 
-  -  - 
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AN ALLE WASSERABNEHMER/KANALBENUTZER 

 
ZÄHLERSTANDSMITTEILUNG! 
 

Wir bitten die Bevölkerung wieder um Mitarbeit. 
Bitte übermitteln Sie uns zuverlässig mit Datum zum 31.10.2018 
(STICHTAG!) die Zählerstände Ihrer Wasser- und/oder Kanalzähler. 
 
Die neuen Zählerkarten hierfür werden am 12.10.2018 zur Post 
gegeben und den Wasserabnehmern bzw. Kanalbenutzern zugestellt 
(Zustellung in KW 42/2018) 
 
 

 
Dies kann auch per Internet über unsere Homepage www.aichavormwald.de erfolgen (möglich ab Montag, 
15.10.2018!). 
 

Die Übermittlung am Smartphone kann ebenso über den sog. „QR-Code“ (siehe 
Abbildung links) mittels einer QR-Code-Reader-App erfolgen, indem Sie den 
Code auf Ihrer Zählerablesekarte einscannen und Ihre Zählerstandsdaten 
eintippen. Der „QR-Code“ beinhaltet einen einzigartigen Link, welcher durch das 
Scannen Ihre Daten automatisch in das Web-Formular überträgt. 
 
 

Bei der Eingabe der Zählernummer ist noch zu beachten, dass diese ohne evtl. 
Zusatz vor der Zählernummer, wie z. B. „HY“ sowie ohne Binde-/Schrägstrich 
eingegeben wird. 
 
Die Zählerstandsmitteilung per Internet ist von Montag, 15.10.2018 – 
Freitag, 16.11.2018 freigeschaltet.  
 
 
 

 
Allen Bürgern, welche noch keinen Internetzugang besitzen, bieten wir die Möglichkeit an, uns den Zählerstand 
mittels der per Post zugestellten Zählerablesekarte schriftlich mitzuteilen. 
Tragen Sie hierzu bitte Ihren Zählerstand und das Ablesedatum, Stichtag: 31.10.2018, ein und schicken die 
ausgefüllte Karte – für Sie natürlich kostenfrei – bis 05.11.2018 an uns zurück. 
 
HINWEIS: Zählerstand bitte ohne Kommastellen in die Karte eintragen !!! 
 
Falls wir keine Nachricht über Ihren Zählerstand erhalten, sind wir leider gezwungen, den Zählerstand zu schätzen. 
Die damit verbundenen Unannehmlichkeiten wollen wir  Ihnen und uns ersparen. 
 

-   Eine telefonische Zählermitteilung ist nicht möglich!   - 
 

Spätestens Ende November erhalten alle Wasserabnehmer bzw. Kanalbenutzer die Gebühren-
Abrechnungsbescheide 2018 zugestellt. 
 

         Gemeindekasse Aicha vorm Wald 
 

-  -  - 

 
      Keine Kommastellen   
                  EINTRAGEN !! 
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Veröffentlichungen im Gemeindeblatt – Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung 
 
Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung der EU, die seit dem 28.05.2018 anzuwenden ist, dürfen 
zukünftig grundsätzlich keine personenbezogenen Daten ohne entsprechende Einwilligung mehr veröffentlicht 
werden. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass bei den Nachrichten aus dem Standesamt (z.B. Eheschließungen und 
Sterbefälle) eine Veröffentlichung nur erfolgen kann, wenn eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung der 
betroffenen Person bzw. der Angehörigen/Hinterbliebenen vorliegt. 
 
Ebenfalls betroffen von dieser Regelung sind Berichte von Vereinen, Verbänden, Organisationen oder Firmen. 
Um Bilder, Texte oder Anzeigen (mit personenbezogenen Daten) veröffentlichen zu können, ist eine 
vorherige schriftliche Erklärung erforderlich. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Ihnen bei Abgabe 
des Textes oder der Annonce eine solche Erklärung Ihrer Mitarbeiter, Mitglieder oder sonstigen Personen 
zur Veröffentlichung im Gemeindeblatt vorliegen muss. Die Gemeinde Aicha vorm Wald übernimmt bei einer 
fehlenden Einwilligung keine Haftung. Ebenso muss das Urheberrecht bei Bildern (§ 22 KUG bzw. Art. 85 
DSGVO) und Texten gewährleistet sein. Der Berichterstatter ist für das Urheberrecht seines Beitrages 
verantwortlich. 
 
Da das Gemeindeblatt im amtlichen Teil auch im Internet veröffentlicht wird, muss die Erklärung auch diese 
Medien beinhalten, sofern Ihre Texte oder Annoncen in diesem Teil des Gemeindeblattes veröffentlicht werden. 
Davon ausgenommen sind grundsätzlich öffentliche Veranstaltungen. 
 
Wir bitten um Beachtung! 
          Gemeindeamt 
          Aicha vorm Wald 

-  -  - 
 

Barrierefreiheit - und man hat wieder mehr vom Leben! 
 
Am Freitag den 31.08.18 erlebten 12 blinde Menschen wie Freiheit geht. Dazu folgten sie einer Einladung der Fa. Bachl 
nach Röhrnbach, wo sie einen Musterparkur aus Rippen- und Noppenplatten (Bodenindikatoren) erkunden konnten. 
Dieses Blindenleitsystem ist nach der aktuellen gültigen DIN 32984 ausgeführt und somit auch für sehbehinderte 
Personen nutzbar, da neben den taktilen Platten auch Kontraststreifen verlegt sind. Dargestellt sind eine Bushaltestelle 
(Leitstreifen, Aufmerksamkeitsfeld und Einstiegsbereich), sowie eine Straßenüberquerung, ausgeführt als getrennte 
Querungsstelle mit differenzierter Bordhöhe, die von blinden Verkehrsteilnehmern durch das Sperrfeld bei der 
Nullabsenkung, sowie 6 cm Kante zum Ausrichten und auch von Rollstuhl- bzw. Rolatornutzern problemlos bewältigt 
werden kann. Ralph Zimmerhansl (Beauftragter für Barrierefreie Umwelt- und Verkehrsraumgestaltung des Bayer. 
Blinden- u. Sehbehindertenbundes) erläuterte eindrucksvoll das System anhand der Ampelfarben. Laufen die Rillen- 
bzw. Rippenplatten in Gehrichtung, bedeutet dies Grün und man kann losgehen. Trifft man auf Noppenplatten, heißt dies 
Gelb und  Achtung es ändert sich was, z. B. ein Richtungswechsel oder Abzweigung. Liegen die Rippenplatten quer zur 
Gehrichtung, stellt dies die Farbe Rot dar und man muss unbedingt stoppen und erkunden was da los ist. Leider gibt es 
schon einige Fälle in denen Leitsysteme falsch verlegt wurden weil die DIN keine Beachtung fand und dadurch 
lebensbedrohliche Situationen für die Leitsystemnutzer entstanden. In einem Fall lotste das Richtungsfeld den blinden 
Fußgänger mitten in eine Kreuzung und in einem anderen Fall wurde der Leitstreifen nicht in die Mitte des Gehweges 
sondern an den Rand zur Fahrbahn gelegt, wo man leicht von den großen Außenspiegeln der LKW oder Busse am Kopf 
getroffen wird. Von so einem Fall konnte auch Walter Bichlmeier (Bezirksgruppenleiter für Niederbayern) berichten. 
Allgemein fand man es schade,  daß solche Baumaßnahmen zwar als barrierefrei beworben, aber nicht überprüft werden 
und dadurch kaum nutzbar sind. Übereinstimmend empfahlen Zimmerhansl und Bichlmeier allen öffentlichen und 
privaten Bauträgern sich mit dem BBSB in Plattling in Verbindung zu setzen, bevor die Planung beginnt, um sicher zu 
sein, dass die Barrierefreiheit gegeben ist und vor allem auch kein Haftungsrisiko bei einem Unfall durch fehlerhafte 
Verlegung entsteht. Die Schwerbehindertenbeauftragte des Landkreises Freyung-Grafenau, Frau Anita Moos, zeigte sich 
sehr beeindruckt über die Möglichkeiten das Leben von blinden bzw. sehbehinderten Bürgern zu erleichtern. Herr 
Goldschmidt von der Fa. Bachl bot an, allen interessierten Gruppen und Kommunen den Musterparkur vorzustellen und 
freut sich schon auf die nächste Besuchergruppe des BBSB. Zum Abschluss lud er die Teilnehmer noch zu einem kleinen 
Imbiss ein. 

-  -  - 
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Pressemitteilung_10/2018  
 
 

450 TEILNEHMER BEIM ILE SENIORENAUSFLUG NACH PULLMAN CITY -  
BEGEISTERTE SENIORINNEN UND SENIOREN ERKUNDEN DIE WESTERNSTADT  
Fürstenstein, 27. September 2018 
 
Mit einer rekordverdächtigen Teilnehmerzahl von 450 Personen führte die ILE Passauer Oberland am vergangenen 
Mittwoch ihren zweiten Seniorenausflug durch. 
 
Aus allen elf ILE-Gemeinden kamen die Busse in die Westernstadt der ILE-Gemeinde Eging a.See angerollt. Bei sonnigem 
Herbstwetter strahlten die Teilnehmer bereits beim Empfang: Ein Cowboy und ein Indianer hießen mit ihren stolzen, 
gepflegten Pferden die Teilnehmer willkommen und geleiteten sie zur Music Hall. Sie war komplett für die ILE-Gruppen 
reserviert worden. Dort begrüßte Bürgermeister Rudolf Müller aus Ruderting, der für den Bereich Seniorenarbeit in der 
ILE federführend ist, stellvertretend für seine Bürgermeisterkollegen die Seniorinnen und Senioren. Sein besonderer 
Gruß und Dank galt den beiden Geschäftsführern von Pullman City, Ernst Grünberger und Claus Six, die diesen Ausflug 
ermöglicht und im Vorfeld unterstützt hatten. Sie gewährten der großen ILE-Gruppe an diesem Nachmittag freien 
Eintritt. Als Ehrengast begrüßte er auch Konrad Kobler, MdL a.D., der sich damals sehr für die Ansiedlung der 
Westernstadt stark gemacht hatte. Rudolf Müller und ILE-Managerin Gabriele Bergmann hatten im Vorfeld in 
Zusammenarbeit mit den Seniorenbeauftragten der ILE-Gemeinden und Verena Wurm, der Leiterin für Gruppenevents in 
der Westernstadt, alles bestens organisiert, sodass der Nachmittag reibungslos von statten ging. 
 
Beim gemeinsamen Kaffeetrinken lauschten die ILE-Ausflügler dem Duo „Jill & Joe“, mit seinem gefälligen Repertoire aus 
„Western-Volksmusik“ und gängigen Country-Schlagern. Viele freuten sich, wieder bekannte Gesichter aus früheren 
Zeiten zu treffen und einen gemütlichen „Ratsch“ halten zu können. Auch die anwesenden Bürgermeister nutzten die 
Gelegenheit, bei „ihren“ Teilnehmern vorbei zu schauen und einen Plausch zu halten. 
 
Danach wartete der Höhepunkt des Nachmittags: Die „American History Show“. Eine sowohl ernste, als auch heitere 
Darbietung der amerikanischen Geschichte. Diese Show in der Mainstreet mit Indianern, Cowboys, Pferden und echten 
Bisons begeisterte die Zuschauer dann vollends. Viele der ILE-Seniorinnen und Senioren waren zuvor noch nie in 
Pullman City gewesen.  
 
Daher waren diese neuen Eindrücke aufregend und beeindruckend, so dass man sich bei der anschließenden Brotzeit 
angeregt darüber austauschte. 
 
Zum Abschluss des gemeinsamen Nachmittags fand noch die Ehrung der ältesten Teilnehmer, in diesem Fall 
ausschließlich Damen, des Ausflugs statt. Therese Resch aus Salzweg war mit ihren 95 Jahren die älteste davon. Es 
folgten Johanna Fuchs aus Eging a.See und Liesl Oberleitner aus Fürstenstein. 
Sie alle erhielten eine kleine Aufmerksamkeit aus den Händen von ILE-Vorsitzendem Stephan Gawlik und seinen 
Bürgermeisterkollegen, die aus fast allen ILE-Gemeinden anwesend waren. Jeweils einen Blumenstrauß erhielten Verena 
Wurm und Gabriele Bergmann für ihre gute Vorbereitung der Veranstaltung. Und die Teilnehmerin Roswitha Pfeifer aus 
Fürstenstein, die am Tag des Seniorenausflugs ihren Geburtstag feiern konnte, wurde mit zwei Eintrittskarten in die 
Westernstadt überrascht. 
 
Auf die Frage des ILE-Vorsitzenden Stephan Gawlik in die Runde der 450 Teilnehmer starken Ausflugsgesellschaft 
gerichtet, ob allen der Ausflug gefallen hat, brandete begeisterter Applaus auf. Und auf die weitere Frage von Gawlik, ob 
das Passauer Oberland im nächsten Jahr wieder einen Seniorenausflug organisieren soll, gab es ebenso frenetischen 
Beifall. 
 
Die ILE-Gruppen verabschiedeten sich voll des Lobes und waren glücklich über diesen gelungenen Ausflug „in die 
Westernwelt“. 

-  -  - 
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Aktionswoche „Zu Hause daheim“ 2019 

Vom 17. – 26. Mai 2019 findet die dritte Aktionswoche „Zu Hause daheim“ 2019 statt. Die außergewöhnlich große 
Resonanz der Aktionswochen 2015 und 2017 hat gezeigt, dass die Frage, wie wir im Alter wohnen und leben wollen, die 
Menschen bewegt. Auch 2019 soll deshalb eine Woche lang die Aufmerksamkeit auf das Thema „Wohnen im Alter“ 
gelenkt werden. 

Unter dem Motto „Zu Hause daheim“ können Wohn- und Unterstützungsangebote im Vorfeld der Pflege vorgestellt 
werden, die auf ein selbstbestimmtes und unabhängiges Älterwerden setzen. Die Aktionswoche bietet die ideale 
Plattform, um die Aufmerksamkeit auf Ihre Ideen und Konzepte zu lenken und sie einer breiten Öffentlichkeit 
vorzustellen. 

Machen Sie mit! 
Nähere Informationen erhalten Sie in beigefügtem Flyer oder unter www.zu-hause-daheim.bayern.de.  
Für Fragen und Unterstützung steht die Koordinationsstelle Wohnen im Alter zur Verfügung, die auch Ihre Anmeldung 
entgegen nimmt: https://www.wohnen-alter-bayern.de/. 
 

Innovationspreis „Zu Hause daheim“ 2019 
Der Startschuss ist gefallen – ab sofort werden Bewerbungen zum landesweiten Innovationspreis „Zu Hause daheim“ 
2019 angenommen! Der Preis wird 2019 bereits zum zweiten Mal im Rahmen der Aktionswoche „Zu Hause daheim“ 
verliehen. Dieses Mal werden besonders gelungene Quartierskonzepte für ein selbstbestimmtes Leben im Alter gesucht.  

Interessierte können sich bis zum 31.12.2018 für den mit 5.000 Euro dotierten Preis bewerben.  

Seien Sie dabei – gemeinsam können wir was bewirken.  

Maria Weigand Ministerialrätin, Leiterin des Referats III 2,Seniorenpolitik, Seniorenarbeit 

Tel.: 089 1261-1209, Fax: 089 1261- 2077  

-  -  - 
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Weiterbildung zum/r ehrenamtlichen Integrationsbegleiter/in  
im Landkreis oder in der Stadt Passau 

 
 
Haben Sie schon einmal überlegt, ehrenamtlich aktiv zu werden? Egal, an welcher Stelle Sie sich engagieren 
möchten: Das Wichtigste ist, dass Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit finden, die zu Ihren Wünschen und 
Möglichkeiten passt und einen persönlichen Ansprechpartner haben, wenn Sie alleine nicht mehr 
weiterkommen sollten.  
 
Um Sie hierbei zu unterstützen, bietet die Integrationslotsung und Ehrenamtskoordination Passauer Land 
gemeinsam mit dem Integrationslotsen der Stadt Passau erneut eine 1,5-tägige Weiterbildung zum/r 
ehrenamtlichen Integrationsbegleiter/in an. Diese findet am 16. / 17. November 2018 im Konradinum in Passau 
statt. Eingeladen sind alle interessierten Neu- und Wieder-Einsteiger/innen ins Ehrenamt, die Menschen mit 
Migrationshintergrund bei der Integration in die Gesellschaft unterstützen wollen.  
 
In der Weiterbildung lernen Sie bestehende Helferkreise und Initiativen kennen. Sie werden aber auch für 
mögliche Stolpersteine, die aufgrund kultureller Unterschiede, aber auch in der Zusammenarbeit mit Haupt- 
und Ehrenamtlichen auftreten können, sensibilisiert.  
 
Übrigens: Sie gehen keinerlei Verpflichtung ein, nach Abschluss der Qualifizierung Ihr Ehrenamt dauerhaft 
ausüben zu müssen.  
 
Außerdem besteht jederzeit unabhängig von der Weiterbildung die Möglichkeit, im Gespräch mit den 
hauptamtlichen Integrationslotsen/innen bzw. Ehrenamtskoordinatoren/innen sich über geeignete 
ehrenamtliche Tätigkeiten im Landkreis oder in der Stadt Passau zu informieren. Unterstützt werden kostenfrei 
alle Helferkreise und Einzelpersonen, die sich ehrenamtlich im Bereich Asyl und Integration engagieren. 
 
 
Kontaktmöglichkeiten und Anmeldung: 
Landkreis Passau: Martina Koch, Integrationslotsin/Ehrenamtskoordinatorin Passauer Land, Caritasverband 
für die Diözese Passau e.V., Martina.Koch@caritas-passau.de, 0851/50 18 934 
 
Stadt Passau: Tobias Schmidt, Integrationslotse für die Stadt Passau, tobias.schmidt@passau.de, 0851/396421 
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